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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE, HAIGER­

MOSER, APFELBECK haben am 4.2.1992 unter der Nr. 2334/J an 

mich eine schriftliche parLamentarische Anfrage betreffend 

Maßnahmen zur Eindämmung der Vorschriftenflut im Bereich des 

öffentLichen Sicherheitswesens gerichtet} die foLgenden Wort­

laut hat: 

"1. Werden Sie die geeigneten VeranLassungen treffen, damit in 
Hinkunft die lnternen Dienstvorschreibungen <ErLässe 
Dienstbefehle, Dienstanweisungen, Abteilungsbefehle etc.~ 
aus Gründen der Zweckmäßigkeit) WirtschaftLichkeit und 
Sparsamkeit mit der gebotenen SachLichkeit erfoLgen und) 
wenn nein) warum nicht? 

2. Wenn ja: Welche Maßnahmen werden Sie in diesem Zusammen­
hang setzen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu Frage 1: 

Die Ausgabe von genereLLen Weisungen an nachgeordnete Behörden 

und Dienststellen dient dem Zweck) das auch vom Rechnungshof 

ständig überprüfte HandeLn der Bediensteten in sachLicher 

Weise nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlich­

keit und Sparsamkeit auszurichten. 

Das gilt sowohl hinsichtlich ihrer Tätigkeit bei Vollziehung 

der Gesetze als auch hinsichtlich des inneren Dienstbetriebes. 
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Derartige Vorschriften werden dabei nur dann erLassen, wenn 

neue gesetzLiche RegeLn Orientierungshilfen für den VoLLzug 

erfordern oder wenn die verwaltungsökonomie kLärende RichtLini­

en zweckmäßig erscheinen Läßt. Dazu zähLen auch Weisungen zur 

AbsteLLung bereits aufgetretener MängeL. 

Mit dem der Anfrage zugrunde Liegenden DienstbefehL wird der 

gesamte Einsatz der der Bundespolizeidirektion Wien zugewiese­

nen Dienstfahrzeuge geregeLt, die mit einem personeLLen Mini­

mum zu verwaLten und stets einsatzbereit zu haLten sind. Da 

jedoch durch SorgLosigkeit einzeLner Beamter die Einsatzbereit­

schaft der Fahrzeuge beeinträchtigt wurde und wird, erschien 

es unumgängLich und notwendig} bestimmte VerhaLtensweisen für 

die Benützung von Dienstkraftfahrzeugen und ErhaLtung ihrer 

Verkehrs- und Betriebssicherheit vorzuschreiben. 

Im konkreten Anlaßfall ergibt sich die Notwendigkeit für Maß­

nahmen nicht. Dessen ungeachtet wird aber in Hinkunft darauf 

Bedacht genommen werden} bei der ErLassung interner Dienstvor­

schriften die Aufnahme von SeLbstverständLichkeiten und Leer­

formeLn zu vermeiden. 

Zu Frage 2: 

EntfäLLt im HinbLick auf die Beantwortung der Frage 1. 
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